Ihren Absender bitte hier eintragen
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München, den 1. August 2008
Zur geplanten Nutzungsverordnung im Englischen Garten
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Beckstein, 

„…mit der Einbindung der Bürger wollen wir nicht nur neue inhaltliche Impulse über die Arbeit der Ministerien und die Ratschläge von Expertengremien hinaus gewinnen...“ vielmehr sei dies „auch ein wichtiges Signal gegen Politikverdrossenheit“. So Ihre Worte am 4. Juni 2008 bei der Übergabe des Bürgergutachtens.
Am 15. November 2007 haben Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Grundtenor Ihrer Regierungserklärung gemacht und haben dazu aufgerufen, diesen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu fördern und die Werte des zivilisierten und rücksichtsvollen Zusammenlebens zu stärken.
Diese Ihre Worte stehen aber im Widerspruch zur nun vom Landtag an das Finanzministerium delegierten Möglichkeit des Erlasses einer strafbewehrten Nutzungsordnung des Englischen Gartens. Unser Englische Garten ist nicht nur eine grüne Lunge für die Stadt München, er hat auch den Atem von Freiheit, von Erholung, von Entspannung und trägt zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens bei. Sie werden selbst die wunderbare Lebendigkeit schon erlebt haben, wenn man in den Englischen Garten eintritt und die Vielfältigkeit von Leben erfährt. Dort liegen viele auf den Wiesen und einige lesen ihr Buch oder machen Picknick, dort versuchen sich manche in chinesischer Konzentrationstechnik, da surfen ein paar Wagemutige und an anderer Stelle wird gebadet. Dazwischen drin flanieren Spaziergänger, junge und alte, mit oder ohne Kind, mit oder ohne Hund. Will man dies am Leben erhalten, will man diese Lebendigkeit, dann wäre es fatal, diesen Park mit Reglementierungen zu überziehen. 
Eine Verwaltung, und insbesondere Herr Thomas Köster, wird immer bestrebt sein, einzelne Abweichungen von dem Gewünschten zu pauschalieren und daraus ein Schreckenszenario zu schmieden, welches den Einsatz von Verboten, die dann auch noch strafbewehrt sind, rechtfertigen soll. Es wird immer Einzelne geben, die verantwortungslos mit ihren Mountainbaikes durch die Wiesen rasen, die aufdringlich das Ruhebedürfnis einzelner stören, die ihren Hund nicht im Griff haben. Aber wohlgemerkt, das sind Einzelfälle und die wird es auch dann geben, wenn der Park mit Verboten überzogen ist. 

Eine Zivilgesellschaft, die den Bürger ernst nimmt, entmündigt ihn nicht dadurch, dass ihm alles vorgeschrieben wird, was er zu tun hat. Vielmehr sollte die Politik, der Staat, die Verwaltung an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger, an deren guten Willen glauben und dort, wo es Missstände gibt, mit den Mitteln des Dialogs, der Information und des Appells, diese zu beheben versuchen.

Es ist ein Musterbeispiel obrigkeitlichen Denkens bei den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, wenn einzelne Missstände im Park dadurch behoben werden sollen, dass man eine für alle geltende, strenge Parkanlagenverordnung aufstellt, in der dem Bürger vorgeschrieben wird, wie in Zukunft der Park zu nutzen ist, und Verstöße dann hiergegen mit Bußgeldern belegt. Im Gesetz ist jetzt zu lesen, dass dies einen „erzieherischen Zweck“ verfolgt. Bürger sind keine kleinen Kinder mehr, die erzogen werden müssen.

Wenn Herr Köster davon ausgeht, wie der Abendzeitung zu entnehmen war, dass nur restriktive Regelungen helfen, da Appelle nichts nützen, dann wird hier ein obrigkeitsstaatlichem Denken erkennbar, das man eigentlich als überwunden glaubte. 

Lassen Sie sich erzählen, wie verantwortungsbewusst die Vielzahl der Hundebesitzer mit ihren Tüten oder Plastiksäckchen die Hinterlassenschaften ihrer Hunde beseitigen. Beobachten Sie selbst, wie reibungslos das Nebeneinander all derer klappt, die glauben aktiv sein zu müssen und denen, die sich nur der Ruhe hingeben wollen. 

Verbote und Parkwächter, die bei Verstößen gegen diese mit ihren Bescheiden Geldbußen eintreiben wollen, werden unweigerlich das bisherige friedliche Nebeneinader im Park empfindlich stören. 

Deshalb unser Appell an Sie: Lassen Sie es nicht zu, dass eine Anlagenverordnung allein nach dem Ordnungsdenken und –zwang einzelner Verwaltungsleute geschmiedet wird. Wenn überhaupt, dann eine Anlagenverordnung mit Augenmaß, die der Bedeutung des Englischen Gartens, und vieler anderer Parks auch, als Bürgerpark gerecht wird. Beteiligen Sie an der Ausgestaltung einer solchen Verordnung die Vertreter der Aktion Bürgerpark Englischer Garten, die den Park nutzen und gewährleisten Sie damit eine wirkliche Bürgerbeteiligung zu einem ganz wichtigen Thema.     
Unterschrift
